
Haushaltsjahr 2021 Anpassungsbeschluss zum Doppelhaushalt 2020/2021 Stand:10.11.2020

Lfd. 

Nr.

2022 2023 2024

Seite Pos. Bew.

Stelle

ER=Ertrag

AU=Aufwand
Ansatz lt. 

Feststellung

Euro

Veränderung

Euro

Neuer Ansatz 

Euro

166.309.090 -3.724.090 162.585.000 166.167.840 170.621.620 173.869.930

163.744.190 -2.060.090 161.684.100 162.907.770 165.400.760 167.666.320

2.564.900 -1.664.000 900.900 3.260.070 5.220.860 6.203.610

1 445 6 20 ER 1.750.000 50.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

2 445 5 20 ER 27.000.000 -330.000 26.670.000 28.130.000 29.670.000 31.300.000

3 445 5 20 ER 7.000.000 170.000 7.170.000 6.130.000 6.190.000 6.350.000

4 445 5 21 ER 41.270.000 -4.652.250 36.617.750 39.000.000 40.000.000 40.000.000

5 445 16 20 AU 3.710.000 -423.790 3.286.210 3.500.000 3.589.750 3.589.750

6 447 7 20 ER 31.500.000 990.360 32.490.360 33.302.000 34.900.000 36.100.000

Anpassung des Betrages aufgrund 

der oben dargestellten 

Haushaltsansätze.

Anpassung aufgrund Planungserlass 

des Hesssichen Ministeriums der 

Finanzen vom 01.10.2020.

1620100.540101000 

Allgemeine Zuweisungen 

Schlüsselzuweisungen

Anpassung aufgrund Planungserlass 

des Hesssichen Ministeriums der 

Finanzen vom 01.10.2020.

1610100.547700000 

Gemeindesteuern 

Ausgleichsleistungen nach 

dem Familienleis-

tungsausgleich

Das Hessische Ministerium der 

Finanzen hat mit Schreiben vom 

05.10.2020 der Stadt Wetzlar die 

vorläufigen Planungsdaten des 

kommunalen Finanzausgleichs 

(KFA) mitgeteilt. Die Finanzplanung 

basiert auf den vom Land am 

01.10.2020 veröffentlichten 

Orientierungsdaten.

1610100.555300000 

Gemeindesteuern 

Gewerbesteuer

Die Anpassung erfolgt unter 

Beachtung des Planungserlasses 

des Hess. Minsteriums der Finanzen 

vom 01.10.2020 und unter 

Beachtung der bisherigen 

Entwicklung der Gewerbesteuer.

1610100.550400000 

Gemeindesteuern 

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer

Anpassung aufgrund Planungserlass 

des Hesssichen Ministeriums der 

Finanzen vom 01.10.2020.

Summe ordentliche Aufwendungen 

Summe ordentliche Erträge

Ordentliches Ergebnis

Ergebnishaushalt - Ordnentliches Ergebnis

Produkt/Bezeichnung Erläuterungen

1610100.550000000 

Gemeindesteuern 

Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer

2021

1610100.738010000 

Gemeindesteuern 

Gewerbesteuerumlage
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Lfd. 

Nr.

2022 2023 2024

Seite Pos. Bew.

Stelle

ER=Ertrag

AU=Aufwand
Ansatz lt. 

Feststellung

Euro

Veränderung

Euro

Neuer Ansatz 

Euro

Produkt/Bezeichnung Erläuterungen

2021

7 447 16 20 AU 2.310.000 -267.000 2.043.000 2.175.000 2.230.800 2.230.800

8 447 16 20 AU 20.000.000 -400.000 19.600.000 20.000.000 20.500.000 21.000.000

9 447 16 20 AU 16.686.300 -276.300 16.410.000 17.000.000 17.500.000 18.000.000

10 449 21 20 ER 0 47.800 47.800 46.800 45.550 44.300

1620100.735410000 

Allgemeine Zuweisugen 

Kreisumlage

Das Hessische Ministerium der 

Finanzen hat mit Schreiben vom 

05.10.2020 der Stadt Wetzlar die 

Vorläufigen Planungsdaten des 

Kommunalen Finanzausgleichs 

(KFA) und damit auch die 

Umlagegrundlagen mitgeteilt. Der 

Kreistag hat den Hebesatz für das 

Jahr 2021 in seiner Sitzung im 

Dezember 2019 für das 

Haushaltsjahr 2021 beschlossen. 

Die Ansätze für den 

Finanzplanungszeitraum sind mit der 

Maßgabe geschätzt, dass den 

Landkreisen künftig eine höhere 

Zuweisung für die Kosten der 

Unterkunkft (KdU) gewährt wird.

1620100.735420000 

Allgemeine Zuweisungen 

Schulumlage

1630100.573000000 

Allgemeine 

Finanzwirtschaft 

Bürgschaftsprovisionen

Es handelt sich um eine 

Bürgschaftsprovision in Höhe von 

0,1 % für zwei Darlehen der SEG mit 

einem Anfangsbestand von 

insgesamt 4 Mio. Euro (vgl. DRU 

1813/20).

Das Hessische Ministerium der 

Finanzen hat mit Schreiben vom 

05.10.2020 der Stadt Wetzlar die 

vorläufigen Planungsdaten des KFA 

und damit auch die 

Umlagegrundlagen mitgeteilt. Der 

Kreistag hat den Hebesatz für das 

Jahr 2021 in seiner Sitzung im 

Dezember 2019 beschlossen. Die 

Ansätze für den 

Finanzplanungszeitraum sind mit der 

Maßgabe geschätzt, dass den 

Landkreisen für die Digitalisierung 

und Hygienmaßnahmen 

Zuweisungen gewährt werden.

1620100.735330000 

Allgemeine Zuweisungen 

Heimatumlage

Anpassung des Betrages aufgrund 

der oben dargestellten 

Haushaltsansätze.
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Lfd. 

Nr.

2022 2023 2024

Seite Pos. Bew.

Stelle

ER=Ertrag

AU=Aufwand
Ansatz lt. 

Feststellung

Euro

Veränderung

Euro

Neuer Ansatz 

Euro

Produkt/Bezeichnung Erläuterungen

2021

11 449 22 20 AU 3.015.000 -415.000 2.600.000 2.680.000 2.770.000 2.870.000

12 366 16 20 AU 5.230.000 22.000 5.252.000 5.300.000 5.400.000 5.400.000

13 11 11 AU 45.988.780 -300.000 45.688.780 46.449.090 46.913.990 47.383.560verschiedene Produkte

Personalaufwand

Bei der Haushaltsplanung 2021 

wurde bereits mit einer 

Tariferhöhung gerechnet, nunmher 

wurde der tatsächliche 

Tarifabschluss berücksichtigt.

1110100.7335000000

Abwasserreinigung - und 

beseitigung

Umlagen an Zweckverbände

Die Umlage an den 

Abwasserverband Wetzlar wurde 

aufgrund des vorliegenden 

Haushaltsentwurfs 2021 um 22.000 

Euro auf 4.922.000 Euro angehoben.

1630100.771000000 

Allgemeine Finanzwirt-

schaft 

Bankzinsen - KVV

Es erfolgt eine Anpassung der 

Haushaltsansätze aufgrund des sehr 

günstigen Zinsniveaus und zeitlicher 

Verschiebung von Neuaufnahmen.
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